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 Veröffentlicht am 06.05.1987

Norm

AußStrG §158

Rechtssatz

Von der Rechtskraft der Einantwortung des Nachlasses an den Vorerben bis zum Eintritt des Nacherbfalles kann das

Verlassenschaftsverfahren nicht mehr als anhängig angesehen werden, sodaß der Nacherbe während dieser Zeit sein

Sicherstellungsbegehren nur im streitigen Verfahren verfolgen kann.
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